
Justiz: Michael Csaszk6czy 2018 nach Besuch einer AfD-Versammlung verurteilt I Gewerkschaften fordern Freispruch 

Berufurigsverfahren gegen Antifa-Lehrer 
Von Julian Eistetter 

Heidelberg. Fünf Polizisten trugen 
Michael Csaszk6czyim Mai 2017 aus 
dem Hilde-Domin-Saal der Heidel­
berger S~adtbücherei. Der Lehrer 
und Antifaschist hatte dort eine öf­
fentliche Versammlung der AID be­
sucht Im Septernher 2018 verurteil-

. te das Amtsgericht Heldeiberg den 
Aktivisten dafür zu einer Geldstrafe 
von 20 Tagessätzen a 80 Euro wegen 
Hausfriedensbruchs. Csaszk6czy 
habe sich über ein Hausverbot hin­
weggesetzt, begrtindete die Richte­
rin damals. Der Lehrer focht das Ur­
teil an. Am 10. Februar beginnt vor 
dem Landgericht nun das Beru­
fungsverfahren, wie ein Sprecher be­
stätigte . .,Der Tennin ist nach jetzi­
ger Planung zutreffend", sagte er. 

Im Vorfeld der Berufungsver­
handlung haben sich der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) Heidel­
bergRhein-Neckar, Verdi Rhein-Ne­
ckar, die Gewerkschaft Erziehung 
und WISsenschaft (GEW) Rhein-Ne­
ckar-Heidelberg und die IG Metall 
Heidelberg in einer Mitteilung mit 

Michael Csaszk6czy wurde lange vom 
Verfassungsschutz beobachtet. BILD: ROlliE 

Csaszk6czy solidarisiert und fordern 
einen Freispruch für den Antifa­
schisten. Das Amtsgericht habe dem 
Realschullehrer, gegen den zwi­
schen 2004 und 2007 wegen Zwei­
feln an seiner Verfassungstreue ein 
Berufsverbot bestand, die Ver­
sammlungsfreiheit abgesprochen, 
heißt es in der Mitteilung. Csasz­
k6czy sei laut Gericht ein .,Rädels­
führer der Heidelberger Linken" und 
habe durch seine bloße Anwesen-

heit als .,Störer" gegolten. In diesem 
Zusammenhang lai.tisieren die Ge­
werkschaften die damals kurzfristig 
bestellte Richterin . .,Sie ist mit dem 
für seine rassistischen Tiraden be­
kannt gewordenen AID-Bundes­
tagsabgeordneten Albrecht Glaser 
verwandt", heißt es in dem Schrei­
ben. Eine Besetzungsrüge sei damals 
jedoch abgelehnt worden. 

Sicherheitlvorkehrungen geplant 
Auf Nachfrage erläuterte eine Ge­
richtssprecherin, dass die Zuwei­
sung der Verfahr~n an die Richter 
immer nach dem zu Jahresbeginn 
festgelegten Geschäftsverteilungs­
plan erfolge. Diese Geschäftsvertei­
lung sei damals jedoch geändert 
worden, da es einen personellen 
Wechsel bei den Richtern des Amts­
gerichts gegeben habe. Anhalts­
punkte für einen Verstoß gegen den 
Grundsatz des .,gesetzlichen Rich­
ters" habe es nicht gegeben, weshalb 
die Rüge abgelehnt worden sei. 

Als .,nicht weniger bizarr" be­
schreiben die Gewerkschaften die 
Begleitumstände des damaligen 

Prozesses. Die Besucher seien abge­
tastet, Handys eingesammelt und 
Ausweise kontrolliert worden- .. wie 
bei einem Prozess gegen Schwerver­
brecher". Auch beim Berufungsver­
fahren werden vergleichbare Sicher­
heitsmaßnahrnen ergriffen, erklärte 
der Landgerichtssprecher . .,Hinter­
grund ist, dass nach Einschätzung 
der Berufungskammer unter Um­
ständen Störaktionen von Unter­
stützem oder Gegnern geplant sein 
könnten und man hier schlicht kein 
Risiko eingehen möchte." 

Die Gewerkschaften haben dafür 
kein Verständnis. Und sie haben 
eine klare Forderung: .. Wrr erwarten, 
dass Csaszk6czy freigesprochen 
wird. Außerdem fordern wir die Lan- 1 

desregierung vorsorglich auf, keine 
erneuten disziplinarrechtliehen 
Maßnahmen oder gar ein zweites 
Berufsverbot gegen ihn zu erlassen." 

Das erste Berufsverbot kassierte 
der Verwaltungsgerichtshof im Jahr 
2007. Die Landesregierung stellte 
den Mann daraufhin als Lehrer ein. 
Er erhielt einen Schadenersatz von 
32777Euro. 


